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AOK Rheinland/Hamburg
Kasernenstr. 61, 40213 Düsseldorf

Krankenpflege / Haushaltshilfe

erweiterter Anspruch auf

Haushaltshilfe wegen schwerer

Krankheit oder akuter

Verschlimmerung einer Krankheit

(mit Kind im Haushalt)

Mit Kind im Haushalt, das zu Beginn der Haushaltshilfe das 14. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, zahlt die AOK Rheinland/Hamburg

für bis zu 52 Wochen Haushaltshilfe.

Auch für den Fall der Abwesenheit als Begleitperson bei stationärem Aufenthalt eines Kindes -

Kind im Haushalt, das zu Beginn der Haushaltshilfe das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet

hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist, kann für bis zu 52 Wochen Haushaltshilfe

gezahlt werden.

erweiterter Anspruch auf

Haushaltshilfe wegen schwerer

Krankheit oder akuter

Verschlimmerung einer Krankheit

(ohne Kinder)

Erstattungshöchstbetrag für

selbst beschaffte Haushaltshilfe

(nicht verwandt oder

verschwägert) mit und ohne Kind

Aufwandsentschädigung für selbstbeschaffte Haushaltshilfe je Einsatzstunde (kein

Verdienstausfall und keine Verwandte und Verschwägerte bis zum 2. Grad): 11 EUR

max. Erstattung Stunden pro (Einsatz-)Tag: 8 Stunden

Naturheilverfahren

Osteopathie Osteopathische Behandlungen gehören zu den ausgewählten Gesundheitsleistungen, die

über das Bonusprogramm AOK-Vital+ bezuschusst werden. (80 % max. 3 Behandlungen mit

je max. 60 Euro)

Behandlungen mit Homöopathie Homöopathische Behandlungen gehören zu den ausgewählten Gesundheitsleistungen, die

über das Bonusprogramm AOK-Vital+ bezuschusst werden (max. 80 %).
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anthroposophische Therapien

Kostenübernahme rezeptfreie

Medikamente (z.B.Homöopathie,

Phytotherapie,

Anthroposophische Medizin ) ab

18 Jahre

Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ können OTC-Präparate aus Apotheken mit bis zu 80 %

bezuschusst werden.

Zahnvorsorge

professionelle Zahnreinigung Alle Versicherten, die zwischen 16 und 25 Jahren einmalig eine Zahnreinigung gemäß §12f

der Satzung in Anspruch genommen haben, haben dauerhaften Anspruch auf die volle

Erstattung einer professionellen Zahnreinigung pro Jahr (bei Durchführung in der Zahnklinik

der AOK Rheinland/Hamburg). Bei anderen Zahnarztpraxen ist der Leistungsanspruch auf 35

Euro pro Jahr begrenzt. 

höherwertiger Zahnersatz (über

Regelversorgung)

Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ können Inlays, Onlays, Implantate und

Kunststofffüllungen mit bis zu 80 % bezuschusst werden.

Vorsorge

Hautscreening über den

gesetzlichen Rahmen hinaus ab

18 Jahre

Die AOK Rheinland/Hamburg bietet Hautscreening auch für Versicherte im Alter von 18-34

Jahren an. Darüber hinaus ist ein Zuschuss über das Bonusprogramm AOK-Vital+ auch bei

einer nicht med. Notwendigkeit möglich. Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ kann die

Auflichtungsmikroskopie in Rahmen des Hautkrebsscreenings mit bis zu 80 % bezuschusst

werden.

sportmedizinische

Untersuchungen

Ein Zuschuss erfolgt für alle Versicherten in Höhe von 70 Euro je Kalenderjahr.

Magen- und Darmkrebsvorsorge

(Koloskopie)

Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ kann die Darmkrebsfrüherkennung ab 18 Jahren mit

bis zu 80 % bezuschusst werden.

Magen- und Darmkrebsvorsorge

(Immunologischer Stuhltest) 

Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ kann die Darmkrebsfrüherkennung ab 18 Jahren mit

bis zu 80 % bezuschusst werden.

Brustkrebsvorsorge Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ kann ein Ultraschall zur Brustkrebsfrüherkennung mit

bis zu 80 % bezuschusst werden.

Zuschuss zu ambulanten

Vorsorgekuren

Bei einer aus medizinischen Gründen erforderlichen ambulanten Vorsorgeleistung in einem

anerkannten Kurort (§ 23 Abs. 2 SGB V) zahlt die AOK Rheinland/Hamburg zu den Kosten

der Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe sowie zu en Fahrkosten einen Zuschuss von 16,00

EUR täglich. 
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Innovative Krebs- und

Strahlentherapie

weitere Leistungen im Bereich

Krebsvorsorge / Früherkennung

Über das Bonusprogramm AOK-Vital+ können folgende Leistungen mit bis zu 80 %

bezuschusst werden:

- Blutuntersuchungen zur Früherkennung häufiger Krankheiten

- Chlamydientest ab 25 Jahren

- Gesundheits-Check-Up ab 25 Jahren

- HPV-Test

- Glaukom-Untersuchung

- Thin-Prep-Pap-Test

- Sehscreening bei Kleinkindern

Impfungen

Reiseimpfungen (Privatreisen) Voraussetzung für die Kostenübernahme ist, dass die Impfung von der STIKO empfohlen

wird. Die Impfungen, die Bestandteil der Vereinbarungen mit den KVen NO und HH über

Reiseschutzimpfungen (Satzungsleistung)sind, können über die eGK abgerechnet werden.

Die Übrigen Impfungen müssen im Kostenerstattungsverfahren abgewickelt werden. Die

geleisteten Zuzahlungen für die Impfungen werden erstattet (bis maximal 100 Euro im Jahr).

Grippeschutzimpfung für alle

Versicherten

Die AOK Rheinland/Hamburg übernimmt die Kosten für Grippeschutzimpfungen zu 100

Prozent für alle Versicherten.

Spezielle Leistungen

Online-Fitness-Kurse In Kooperation mit der CyberConcept GmbH und der Oviva AG bietet die AOK

Rheinland/Hamburg eine Reihe von digitalen Präventionskursen zu den Themen Ernährung,

Bewegung, Entspannung und Rauchentwöhnung an. Die AOK  Rheinland/Hamburg

übernimmt die komplette Kursgebühr. Für dieKunden entstehen keine Kosten und die

Rechnung geht direkt an die AOK. Die einzige Voraussetzung dafür ist, der Kurs zu 100 %

(bei Oviva 80%) abgeschlossen wurde und noch keine zwei Kurse zur Erstattung eingereicht

wurden.

Prävention

Gesundheitsreisen Die AOK Rheinland/Hamburg bezuschusst Gesundheitsreisen mit bis zu 200 Euro.

eigene Präventionskurse vor Ort In Hamburg bietet die AOK Rheinland/Hamburg ihren Versicherten eigene kostenfreie

Präventionskurse an. Zusätzlich erhalten interessierte Kunden von uns einen "Aktiv und

Entspannt"-Gutschein für eine kostenlose Teilnahme an einem Präventionskurse bei einem

unserer Partner.
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Präventionskurse von

Fremdanbietern

Die Teilnahme an Präventionskursen, die von der zentralen Prüfstelle Prävention auf ihre

Qualität geprüft worden sind, bezuschusst die AOK Rheinland/Hamburg zu 100 %, maximal

200 Euro für zwei Gesundheitskurse je Kalenderjahr (100 Euro je Kurs).

Gesundheitskonto

Bonusmodelle

Bonusprogramm-(Bonus-Geldprä

mie) für selbst Versicherte

Beim Bonusprogramm der AOK Rheinland/Hamburg können Versicherte 150 Euro als jährlich

wiederholbare Barprämie erhalten. 

AOK-Fit+:

- 30 Euro 1. Schutzimpfung 

- 10 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement

- 10 Euro Betriebs- oder Hochschulsport

- 10 Euro Fitnessstudio

- 10 Euro Gesundheitswerte (BMI, Blutzucker, Cholesterin, Blutdruck)

- 10 Euro Präventionskurs

- 10 Euro Sonderaktion der AOK

- 10 Euro Sportabzeichen/Fitnesstest

- 10 Euro Sportverein

- 10 Euro Zahnvorsorge

- 10 Euro PZR

- 10 Euro Zahnversiegelung

- 10 Euro Präventionskurs

Bonusmodell (Erläuterungen) Bei AOK-Vital+ wird gesundheitsbewusstes Verhalten mit Bonuspunkten belohnt, die 

jederzeit in Zuschüsse zu Gesundheitsleistungen umgewandelt werden können. Jede

nachgewiesene und anerkannte Gesundheitsmaßnahme wird mit 1.000 Bonuspunkten

belohnt - das entspricht einem Zuschuss von bis zu 20 Euro.

Bei AOK-Fit+ wird gesundheitsbewusstes Verhalten mit Bonuspunkten belohnt, die jederzeit in

Geldprämien umgewandelt werden können. Jede nachgewiesene und anerkannte

Gesundheitsmaßnahme wird mit 1.000 oder 3.000 Bonuspunkten belohnt - das entspricht

einer Geldprämie von 10 Euro oder 30 Euro.
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